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// SENIOR*INNEN //

Freiwillig und selbstbestimmt  
Engagement im Alter

„Frauen § Recht“

Die Broschüre behandelt frauenrelevante 

Rechtsthemen, wie die Regelungen zur 

Gleichstellung von Frauen und Männern, 

Regelungen und Rechtsprechung zu 

Mutter schutz, Elternzeit/Elterngeld, sowie 

diverse Rechtsthemen, die vor allem 

Frauen betreffen (Teilzeittätigkeit und ihre 

Auswir kungen auf die Versorgung, 

Arbeitszeitkonten, Beurlaubung wegen der Erziehung/

Pflege u. v. m.). Sie enthält ferner rechtliche und prakti-

sche Ratschläge in Form von Fragen und Antworten.

„Schwangerschaft, Kind und Beruf“

Sie ist sozusagen die kleine „Frauen-§-

Recht-Broschüre“, in der es um Themen 

wie Mutterschutz, Elternzeit/Elterngeld, 

Beurlaubung zur Betreuung von Kindern 

und den Wiedereinstieg in den Beruf nach 

Mutterschaft und Elternzeit geht. Die 

Broschüre wurde unter Mitarbeit des 

Referats Frauenpolitik entwickelt und enthält neben recht-

lichen Ausführungen auch etliche Praxistipps. 

Auch im Ruhestand

Gemeinsam Erfolgreich Wirken

Eine Veröffentlichung der Fachgruppe 

Seniorinnen und Senioren der GEW 

Niedersachsen

Broschüren erhalten unsere Mitglieder auf Anfrage über 

ihre Kreis- oder Bezirksverbände oder die Geschäftsstelle 

des Landesverbandes der GEW Niedersachsen.
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Überblick über die rechtlichen Möglichkeiten  

rund um Schwangerschaft, Mutterschutz  

und Kinderbetreuung 
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Stichwortverzeichnis und Fundstellen

Altersteilzeit: Altersteilzeit bedeutet, dass Ar beit neh mer/-in nen 

und Beamtinnen/Beamte theo re tisch mit ge gen über den Be zü gen 

bei Voll zeit be schäf ti gung ver tret ba ren Ge halt sein bu ßen und bes-

se ren Ver sor gungs be zü gen Teil zeit ar bei ten. Weiterlesen:

„Die Pension der Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen“ ,  

„Frauen § Recht“

Amtsärztliche Untersuchung/ Überprüfung Dienstfähigkeit: Bei 

jeder längerfristigen Erkrankung ist damit zu rechnen, dass der 

Dienstherr die Dienstfähigkeit überprüfen lässt. Weiterlesen:

„Die Pension der Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen“ 

Arbeitszeit (Lehrkräfte): Die Besonderheit der Regelung der Nds. 

Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten an 

öffentlichen Schulen (Nds. ArbZVO-Schule), die über § 44 TV-L 

auch für angestellte Lehrkräfte gilt, besteht unter anderem darin, 

dass nur ein Teil der Arbeitszeit festgelegt wird, nämlich die 

Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte.

Begrenzte Dienstfähigkeit: Neben der (vollständigen) Dienst-

unfähigkeit gibt es nach § 27 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz i.V.m. 

§ 43 Abs. 5 NBG das Rechtsinstitut der begrenzten Dienstfähigkeit.

Weiterlesen: „Aktuelle Rechtsinformationen“ www.gew-nds.de, 

als Download exklusiv für unsere Mitglieder;  

„Die Pension der Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen“

Beihilfe: Die Beihilfe ist eine eigenständige beamtenrechtliche 

Kranken fürsorge, die der Versicherungsfreiheit der Beamten in der 

gesetzlichen Krankenversicherung Rechnung trägt und Ausfluss 

der grundgesetzlich verankerten Fürsorgepflicht des Dienstherrn 

gegenüber seinen Beamtinnen und Beamten ist. Weiterlesen:

„Beihilfe für Beamtinnen und Beamte in Niedersachsen“

Betreuungsverfügung: Es kann – für den Fall, dass eine Betreuung 

gerichtlich angeordnet wird – der Betreuer ausgewählt werden, 

dem das Gericht für den Fall der Eignung der ausgewählten Person 

auch nachkommt. Weiterlesen: „Vorsorge ist sicherer“

Dienstunfähigkeit: § 26 Beamtenstatusgesetz besagt, dass 

Beamtinnen und Beamte in den Ruhestand zu versetzen sind, 

wenn sie wegen ihres körperlichen Zustands zur Erfüllung ihrer 

Dienstpflichten dauernd unfähig sind. Weiterlesen:

„Die Pension der Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen“ 

Dienstunfall: Dienstunfälle, aus denen Unfallfürsorgepflicht-

ansprüche (z. B. auf Heilverfahren, Pflegeaufwendungen, Unfall-

ausgleich) entstehen können, sind gemäß § 51 Nieder sächsisches 

Beamtenversorgungs gesetz (NBeamtVG) innerhalb einer Aus-

schluss frist von zwei Jahren nach dem Eintritt des Unfalls zu mel-

den. Weiterlesen:

„Die Pension der Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen“ 

Erben und Vererben

Sind keine Verfügungen von Todes wegen vorhanden, richtet 

sich die Erbfolge nach der gesetzlichen Regelung. 

Weiterlesen: „Vorsorge ist sicherer“

Erkrankung: Soweit Krankheit zur Arbeitsunfähigkeit führt, hat die/

der Arbeitnehmer/-in Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krank-

heitsfall nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.

Erwerbsminderungsrente: Allgemein gilt: Die Regelaltersgrenze 

darf noch nicht erreicht sein, es gilt der Grundsatz „Reha vor 

Rente“. Das heißt, dass zunächst geprüft wird, ob die Erwerbs-

fähigkeit durch medizinische oder berufliche Rehabilitation wieder 

hergestellt werden kann und Angestellte danach wieder in der 

Lage sind, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten.

Hinterbliebenenversorgung: Hinterbliebenenversorgung wird 

gewährt in Form von: Bezügen für den Sterbemonat, Sterbegeld, 

Witwen-/Witwergeld, Witwen-/Witwerabfindung, Waisengeld, 

Unterhaltsbeiträgen. Weiterlesen:

„Die Pension der Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen“ 

Hinzuverdienst Nebentätigkeit: Der Hinzuverdienst beim 

Zusammentreffen von Versorgungs bezügen mit Erwerbs ein-

kommen ist in § 64 Niedersächsisches Beamtenversorgungs gesetz 

(NBeamtVG) geregelt. Weiterlesen:

„Die Pension der Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen“

Mehrarbeit: Grundsätzlich gelten die Regelungen der Nds. 

Arbeitszeitverordnung der Beamtinnen und Beamten an öffentli-

chen Schulen (Nds. ArbZVO-Schule).

Patientenverfügung: Wünsche zur Behandlung für den Fall der 

Bewusstlosigkeit etc. ohne Hoffnung auf Besserung können fest-

gelegt werden. Weiterlesen: „Vorsorge ist sicherer“

Pension und Pensionierung/Ruhegehalt/ Vorzeitige Versetzung 

Ruhestand: Beamtinnen und Beamte erhalten nach Erreichen der 

gesetzlichen Altersgrenze, auf Antrag oder wegen Dienst-

unfähigkeit eine Pension. Die Höhe der Pension richtet sich nach 

der Länge der Dienstzeit und der Höhe der letzten Besoldung. 

Weiterlesen: 

„Die Pension der Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen“ 

Personalrat: Der Personalrat hat aufgrund der Vorgaben des Nds. 

Personalvertretungsgesetzes (NPersVG) vielfältige Möglichkeiten, 

sich bei personellen, organisatorischen oder sonstigen 

Maßnahmen zu beteiligen oder sogar mitzubestimmen.

Pflege: Es passiert immer wieder und in jedem Alter. Eine 

Krankheit, ob z. B. Unfall, Schlaganfall oder Verwirrtheit nach einer 

Narkose, setzt die Betroffenen körperlich und/oder geistig außer 

Gefecht und stellt die Angehörigen vor große Probleme. Muss der/

die Betroffene zunächst in ein Rehabilitationszentrum, in ein 

Pflegeheim oder kann eine Pflege zu Hause geleistet werden. Muss 

dazu eventuell (auch teilweise) ein ambulanter Pflegedienst beauf-

tragt werden? Weiterlesen: „Früher an später denken“

Pflegegesetz/-versicherung: Mit dem seit Januar 2015 geltenden 

Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 

wurden die bestehenden Regelungen im Pflegezeitgesetz 

(PflegeZG) und im Familienpflegezeitgesetz (FamilienpflegeZG) 

weiter entwickelt. Weiterlesen: „Früher an später denken“

Rehabilitation: Zu unterscheiden sind stationäre (Sanatorien) und 

ambulante Rehabilitationsmaßnahmen (Kuren). Weiterlesen:

„Beihilfe für Beamtinnen und Beamte in Niedersachsen“

Schwerbehinderung: Nachteilsausgleiche im Schulalltag sind in der 

Regel nur dann zu erreichen, wenn eine Schwerbehinderung (GdB 

von mindestens 50) festgestellt wurde.

Teilzeit: Eine Möglichkeit der Reduzierung der Arbeitsbelastung 

stellt die Teilzeittätigkeit dar. Die rechtlichen Möglichkeiten der 

Teilzeit variieren je nach Grund für die Teilzeitbeschäftigung (ohne 

Begründung oder aus familiären Gründen) und nach Status 

(Angestellte Lehrkräfte und andere Angestellte, Beamtinnen und 

Beamte). Weiterlesen: „Frauen § Recht“

Testament: Ein Testament hilft, Erbstreitigkeiten vorzubeugen. Wer 

es versäumt, seinen Nachlass zu regeln, riskiert, dass er den 

Menschen, die ihm besonders nahe stehen, eines Tages erhebliche 

Nachteile zufügt. Weiterlesen: „Vorsorge ist sicherer“

Vorsorgevollmacht: In der Vorsorgevollmacht kann vorausschauend 

geregelt werden, dass für den Fall geistiger bzw. körperlicher 

Schwäche Vertrauenspersonen eingesetzt werden, die alle 

Angelegenheiten wirtschaftlicher Art oder gesundheitliche 

Bestimmungen regeln können. Weiterlesen: „Vorsorge ist sicherer“

Wahlleistungen: Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit 

Beschluss vom 07.11.2002 – BvR 1053/98 – entschieden, dass der 

Ausschluss der Beihilfefähigkeit von Krankenhauswahlleistungen 

verfassungsgemäß ist. Weiterlesen:  

„Beihilfe für Beamtinnen und Beamte in Niedersachsen“

Wiedereingliederung: Nach einer längeren Phase der Erkrankung 

stellt sich häufig die Frage, ob Beamtinnen/Beamte bzw. Ange stellte 

so wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden können, dass 

die Arbeitsbelastung zunächst geringer ist und stufenweise gestei-

gert wird.
Wiederverwendung: Nach der vorzeitigen Pensionierung wegen 

Dienstunfähigkeit haben Beamtinnen und Beamte nach § 44  

Abs. 1 NBG fünf Jahre lang einen Rechtsanspruch auf Wieder-

verwen dung. Weiterlesen: 

„Die Pension der Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen“ 

Wohnen im Alter: Veränderungen der Gesellschaft, eine höhere 

Lebenserwartung und auch die ausgebauten Möglichkeiten der 

Medizin stärken den Wunsch nach einer selbstbestimmten Planung 

und Gestaltung neuer Lebensphasen, besonders den für die Phase 

nach dem Ausscheiden aus der aktiven Berufstätigkeit. Vielfältig sind 

Formen des Wohnens entstanden, vielfältig in der Motivation – auch 

bestimmt von Möglichkeiten der Teilhabe und von körperlichen 

Bedingungen. 

Weiterlesen: „Früher an später denken“

Zu allen Themen: Weiterlesen: Alphabetisches Stichwort verzeichnis 

exklusiv nur für Mitglieder (www.gew-nds.de, Personalrat & Recht, 

Informationen der Rechtsstelle von A – Z).
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Vor dem Ruhestand  

und im Ruhestand:

GEW – die Gewerkschaft,  

die Schule macht!



Du bleibst in Kontakt mit Kolleg*innen

Du kannst spannende Veranstaltungen besuchen

Du bekommst vielfältige Kulturangebote

Du hast immer die neuesten Informationen  
zur Bildungspolitik

Du erhältst persönliche Beratung

Du kannst anregende Fortbildungsangebote  
wahrnehmen

Du bekommst Unterstützung in Rechtsfragen und 
bleibst im Rechtsschutz. Das gilt auch für
deine Hinterbliebenen

Die Kolleg*innen der Geschäftsstellen sind für Dich da

Die GEW ist für Dich da

Du GEWinnst



Die GEW ist für Dich da Du bist für die GEW da

� Nur eine starke Gewerkschaft ist eine starke  
Verhandlungspartnerin für bessere Arbeits- 
bedingungen und Tarifabschlüsse;  
auch für Renten und Pensionen

� Als Senior*in zeigst Du Solidarität mit den  
Beschäftigten und hilfst mit, für bessere  
Bedingungen zu sorgen

� Bei der Fachgruppe Senior*innen kannst Du Dich 
aktiv einbringen. Sie ist auf Kreis-, Bezirks-,  
Landes- und Bundesebene aktiv

� Gemeinsam setzen wir uns ein für eine vielfältige 
demokratische Gesellschaft

Die GEW gewinnt



Die Fachgruppe Senior*innen arbeitet auf allen 
Ebenen an gesellschaftlichen Themen wie

Altersdiskriminierung

lebensbegleitendes Lernen

Gesundheitspolitik

Alterssicherung

Pflegeversicherung und Altenpflege

Herausforderung Digitalisierung

Mitbestimmung in den Organen der  
Senior*innen-Vertretungen

Die GEW-Senior*innen 
sind aktiv für Dich

Wir alle GEWinnen

Für eine solidarische Gesellschaft – Gegen jede Form der Ausgrenzung!



Berliner Allee 16 | 30175 Hannover
Telefon 0511-33804-0 
Telefax 0511-33804-31
email@gew-nds.de 
www.gew-nds.de 
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
Landesverband Niedersachsen

Direkten Kontakt zum Leitungsteam der
Landesfachgruppe Seniorinnen und Senioren
bekommst Du über:
sen@gew-nds.de
http://senioren.gew-nds.de

GEW-Infos für Dich Gemeinsam sind wir stark


